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, Bericht 

des Finanz- und Budgetausschusses 

über den Antrag (198/ A) der Abgeordneten 
Pfeifer, Grabher-Meyer und Genossen betref­
fend ein Bundesgesetz über Maßnahmen zur 
Vorbeugung und Beseitigung von Katastro­
phenschäden (Katastrophenfondsgesetz 1986) 

Die Abgeordneten Pfeifer, Grabher-Meyer und 
Genossen haben am 10, Juni 1986 den gegenständ­
lichen Antrag im Nationalrat' eingebracht und wie 
folgt begründet: 

Die an den Bund herangetragenen Wünsche 
nach Abgeltung von Schäden im Zusammenhang 
mit der jüngsten Reaktorkatastrophe machen ein 
neues Katastrophenfondsgesetz erforderlich, da 
nach dem Katastrophenfondsgesetz 1985 nur die 
Abgeltung von Schäden n ach N at u r kat a -
s t r 0 p h e n möglich ist. 

Die Abgeltung von Schäden nach Naturkatastro­
phen und die Finanzierung von Maßnahmen zur 
Vorbeugung gegen künftige Katastrophenschäden 
soll auch weiterhin sichergestellt werden: 

Darüber hinaus sollen die zum Stichtag 31. Mai 
1986 nutzbringend veranlagten Mittel des Kata­
strophenfonds nach dem gegenständlichen Initiativ­
antrag ua. auch zur Finanzierung von Maßnahmen 
zur Beseitigung von Schäden, die durch Nuklear­
katastrophen entstanden sind, verwendet werden. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat den Initia­
tivantrag in seiner Sitzung am 19. Juni 1986 in Ver­
handlung genommen und am Beginn seiner Bera­
tungen den Abgeordneten Dipl.-Vw. Ti e b er 
zum -Berichterstatter für den Ausschuß gewählt. 
Nach Wortmeldungen der Abgeordneten Dipl.­
Ing. Dr. Zittmayr, Dipl.-Kfm. DDr. König 
und G r a b her - M e y e r sowie des Bundesmini­
sters für Finanzen Dipl.-Kfm. La ein a und des 
Bundesministers für Gesundheit und Umweltschutz 
K r e uze r wurde beschlossen, zur V orbehand­
lung des Gegenstandes einen Unterausschuß einzu­
setzen. Diesem gehörten von der Sozialistischen 

Partei Österreichs die Abgeordneten Dr. 
H ein d I, Elfriede Kar I, K u b a, Kurt M ü h I -
b ach e r (Obmann) und P f e if e r, von der 
Österreichischen Volkspartei die Abgeordneten 
Aue r; H i e t I, Dipl.-Kfm. Dr. S t eid I und 
Dipl.-Ing. Dr. Z i t t m a y r (Obmann-Stellvertre­
ter) sowie von der Freiheitlichen Partei Österreichs 
G r a b her - Me y e r (Schriftführer) an. 

Der Unterausschuß hat den Entwurf in seiner 
Sitzung am 1. Juli 1986 beraten. Im Zuge der 
Unterausschußberatungenwurde' über den Gegen­
stand kein Einvernehmen erzielt. 

Nach einem mündlichen Bericht durch den 
Unterausschußobmann über die Beratungen hat der 
Finanz- und Budgetausschuß den Antrag in seiner 
Sitzung am 1. Juli 1986 in Verhandlung genom­
men. An der Debatte beteiligten sich die Abgeord­
neten P f e i fe r, Dipl.-Ing. Dr. Z i t t m a y r, 
Hai ger mo s er, Dipl.-Kfm. Dr. S t eid I, Dipl.­
Ing. Kai s e r, Dipl.-Kfm. Dr. K e i m e I, Aue r 
sowie die Bundesminister für Finanzen Dipl.-Kfm. 
La ein a und für Gesundheit und Umweltschutz 
Kre uze r. 

Im Zuge der Beratungen stellten die Abgeordne­
ten P fe i fe rund Hai ger m 0 s e reinen 
Abänderungsantrag betreffend den Titel des 
Gesetzentwurfes, die Einfügung der Bezeichnung 
"AbschnittI" vor Artikel I, Artikel I § 3 Abs. 1 Z 2, 
§ 4 Z 2 und Z 3 § 5, den Entfall der §§ 6 und 7 im 
Artikel I, Artikel 111 des neuen Abschnittes I sowie 
die Anfügung eines Abschnittes 11 betreffend Bun­
desfinanzgesetz 1986 und eines _ Abschnittes 111 
betreffend Strahlenschutzgesetz. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf in 
der Fassung des erwähnten Abänderungsantrages 
teils mit Stimmeneinhelligkeit (Abschnitt I), teils 
mit Stimmenmehrheit (restliche Teile) angenom­
men; er ist in der vom Ausschuß beschlossenen Fas­
sung diesem Bericht beigedruckt. 
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Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Finanz­
und Budgetausschuß somit den A n t rag, der 
Nationalrat wolle dem an g e s chi 0 s sen e n 

Gesetzentwurf 
Zustimmung erteilen. 

Wien, 198607 01 

die verfassungsmäßige 

Dipl.-Vw. Tieber 
Berichterstatter 

Kurt Mühlbacher 
Obmann 
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Bundesgesetz über Maßnahmen zur 
Vorbeugung und Beseitigung von Katastro­
p'henschäden (Katastrophenfondsgesetz 1986), 
Anderung des Bundesfinanzgesetzes 1986 und 

des Strahlenschutzgesetzes 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ABSCHNITT I 

Artikel I 

Katastrophenfonds 

§ 1. (1) Für die zusätzliche Fina~zierun,g von 
Maßnahmen zur Vorbeugung gegen künftige und 
zur Beseitigung von eingetretenen Katastm.phen­
schäden wird ein Katastrophenfonds als Verwal­
tungsfonds geschaffen. 

(2) Der Fonds wird vom Bundesminister für 
Finanzen im Einvernehmen mit den sachlich 
zuständigen Bundesministern verwaltet. Über die 
Gebarung des Fonds und die Verwendung der Mit­
tel ist vom Bundesminister für Finanzen bis 
31. März des jeweils folgenden Jahres, erstmals bis 
31. März 1987, dem Nationalrat zu berichten. 

Aufbringung von Fondsmitteln 

§ 2. (1) Die Mittel des Fonds werden durch 
Anteile am Aufkommen an Einkommensteuer und 
Körperschaftsteuer aufgebracht. Sie betragen 
2,29 vH des Aufkommens der veranlagten oder im 
Abzugsweg erhobenen Einkommensteuer und Kör­
perschaftsteuer nach Abzug des im § 39 Abs. 5 lit. a 
des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBI. 
Nr. 376/1967, zuletzt geändert durch das Bundes­
gesetz BGBI. Nr. 479/1985, genannten Betrages, 
der dem Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 
zuzuweisen ist. Die Überweisung der Anteile an 
den Fonds hat unabhängig davon, welcher Zeit­
raum der Abgabenerhebung zugrunde liegt, jeweils 
monatlich zu erfolgen. 

(2) Die Mittel des Fonds sind monatlich auf ein 
Sonderkonto des Bundes unter der Bezeichnung 
"Katastrophenfonds" zu überweisen, u-nd das 
gesamte Guthaben ist nutzbringend anzulegen. 

Verwendung der Fondsmittel für Naturkatastro­
phen 

§ 3. (1) Die Mittel, die dem Fonds gemäß § 2 
Abs. 1 zufließen, sind wie folgt zu verwenden: 

1. Für die zusätzliche Finanzierung von Maß­
nahmen zur Beseitigung von außergewöhnli­
chen Schäden, die durch Hochwasser, 
Erdrutsch, Vermurung, Lawinen und Erdbe­
ben im Vermögen des Bundes, der Länder 
und der Gemeinden eingetreten sind. 

2. Zur Deckung außerordentlicher Erforder­
nisse, die bei einem Land dadurch entstehen, 
daß das Land zur Beseitigung von Schäden 
oder Vermögensnachteilen, die gemäß § 38a 
Abs. 1 Z 1 und 2 des Strahlenschutzgesetzes, 
BGBI. Nr. 227/1969, eingetreten sind, jedoch 
nicht auf behördlichen Anordnungen gemäß 
§ 38 des Strahlenschutzgesetzes beruhen, ins­
besondere iI;soweit, als eine Existenzgefähr­
dung droht, ferner von· außergewöhnlichen 
Schäden, die durch Schneedruck, Orkan, 
Bergstürze und Hagel sowie durch die in Z 1 
dieses Bundesgesetz genannten Schäden im 
Vermögen physischer und juristischer Perso­
nen mit Ausnahme der Gebietskörperschaften 
entstanden sind, finanzielle Hilfe gewährt. 
Hagelschäden sind nur anzuerkennen, soweit 
sie nicht zu zumutbaren Bedingungen versi­
cherungsfähig gewesen sind. Anträge auf 
Gewährung der Fondsmittel sind vom Land 
beim Bundesministerium für Finanzen inner­
halb eines Zeitraumes von· drei Jahren, 
gerechnet vom Tag, an dem der einzelne 
Schadenfall eingetreten ist, einzubringen. 
Nachzuweisen ist, daß innerhalb eines Zeit­
raumes von zehn Jahren, gerechnet vom 
Tage, an dem der Schadenfall eingetreten ist, 
über die Beihilfe dem Grund und der Höhe 
nach endgültig entschieden und diese flüssig­
gemacht worden ist. Das Land hat auch zur 
Frage der Versicherungsfähigkeit bei Hagel­
schäden Stellung zu nehmen. Die Fondsmittel 
dürfen im einzelnen Schadenfall 60 vH der 
Beihilfe des Landes nicht übersteigen. 

3. Zur Beseitigung eingetretener Hochwasser­
und Lawinenschäden und zur Vorbeugung 
gegen künftige Hochwasser- und Lawinen-
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schäden sowie zur Finanzierung von passiven 
Hochwasserschutzmaßnahmen im Sinne des 
Wasserbautenförderungsgesetzes 1985, BGBI. 
Nr. 148/1985, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBI. Nr. 216/1985. 

(2) Die Auf teilung der Fondsmittel gemäß Abs. 1 
hat zu erfolgen: 

1. Hinsichtlich der im Abs. 1 Z 1 genannten 
Schäden zu 10 vH für den Bund, zu 7 vH für 
die Gemeinden und zu 9 vH für die Länder. 
Der auf die Länder entfallende Anteil ist mit 
4 vH zur Behebung von Schäden im landes ei­
genen Vermögen und mit 5 vH zur Beschaf­
fung von Einsatzgeräten der Feuerwehren zu 
verwenden. Die für Einsatzgeräte der Feuer­
wehren zur Verfügung zu stellenden Mittel 
sind auf die einzelnen Länder nach der V olks­
zahl aufzuteilen. Die Einsatzgeräte müssen 
Ausstattungen aufweisen, die entweder zur 
Beseitigung der im Abs.l genannten Schäden 
dienen oder auch zur Beseitigung von Kata­
strophenschäden im weiteren Sinne geeignet 
sind. 

2. Hinsichtlich der im Abs. 1 Z 2 genannte~ 
Schäden zu 11 vH für physische und juristi­
sche Personen mit Ausnahme von Gebietskör­
perschaften. 

3. Hinsichtlich der im Abs. 1 Z 3 genannten 
Schäden zu 63 vH zur Beseitigung eingetrete­
ner Hochwasser- und Lawinenschäden und 
zur Vorbeugung gegen kÜl1ftige Hochwasser­
und Lawinenschäden sowie zur, Finanzierung 
von passiven Hochwasserschutzmaßnahmen 
im Sinne des Wasserbautenförderungsgeset­
zes. Von diesen Mitteln sind 8 vH für Lawi­
nenschutzbauten an Bundesstraßen zu ver­
wenden. 

Artikel II 

Bereitstellung und Verwendung von Fondsmitteln 
bei Nuklearkatastrophen 

§4. Die am 31. Mai 1986 nutzbringend veranlag­
ten Mittel des Katastrophenfonds gemäß § 2 Abs. 2 
sowie die sich jährlich bildenden Reserven ein­
schließlich der anfallenden Nettozinsen sind in der 
nachstehend angeführten Reihenfolge ,zu verwen­
den: 

1. Zur Finanzierung der Abgeltung v~n Schäden 
auf Grund von Naturkatastrophen gemäß § 3 
dun;h Bereitstellung der hiefür unbedingt not­
wendigen Reservemittel unter Bedachtnahme 
auf ,eingegangene V oibelastungen, ' 

2. Zur Finanzierung des Warn- und. Alarmsy~ 
sterns in der Höhe von maximal 50 Millionen 
Schilling jährlich ab 1. Jänner 1987. Voraus­
setzung hiefür ist der Abschluß einer Verein­
barung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem 
Bund und den Ländern. 

3. Zur Finanzierung von Entschädigungen im 
Sinne der Bestimmungen des § 38a' des Strah­
lenschutzgesetzes. 

§ 5. Bei Bedarf können auf die nach diesem Bun­
desgesetz zu erwartenden Mittel Vorschüsse gelei­
stet werden. Dem Bund ist es vorbehalten, die wid­
mungsgemäße Verwendung der Mittel zu überprü-

, fen und diese bei widmungswidriger Verwendung 
zurückzufordern. 

Artikel III 

Sonder- und Schlußbestimmungen 

§ 6. Schadenfälle, die nachdem Katastrophen­
fondsgesetz 1966, gemäß§ 21 Abs. 2 FAG 1979 
und nach dem Katastrophenfondsgesetz 1985 beim 
Bundesministerium für Finanzen noch anhängig 
sind, sind nach dem Katastrophenfondsgesetz 1986 
abzuwickeln. Die Fondsmittel dürfen jedoch bei 
den nach dem Katastrophenfondsgesetz 1966 und 
bei den gemäß § 21 Abs. 2 FAG 1979 noch anhän­
gigen Fällen im einzelnen Schadenfall 50 vH der 
Beihilfe des Landes nicht übersteigen. 

§ 7. Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
tritt das Katastrophenfondsgesetz 1985, BGBI. 
Nr. 539/1984, außer Kraft. 

§ 8. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Finanzen betraut. ' 

ABSCHNITT II 

B und e sf in a n z g e set z 1986 

Artikel I 

Das Bundesfinanzgesetz 1986, BGBI. Nr. 1, in 
der Fassung der Bundesgesetze BGBL 
Nr. 183/1986, 208/1986 und xx/1986 wird wie 
folgt geändert: 

1. Im Art. V Abs. 1 ist nach der Z 13 der Punkt 
durch einen Strichpunkt zu ersetzen. und eine neue 
Z.14 mit folgendem Wörtlaut anzufügen: 
,,14. beim Ansatz 1/53448 zur Verwendung von 

Fondsmitteln bei Nuklearkatastrophen gemäß 
Artikel IL des Katastrophenfondsgesetzes 
1986 zu geben, wenn die Bedeckung durch 
Entnahme aus den für den Katastrophenfonds 
reservierten Rücklagen' sichergestellt werden 
kann." 

2. In der Anlage I (Bundesvoranschlag) ist dem 
Ansatz 1/53438 der Ansatz 1/53448/43 "Ausgleich 
'von Härten nach Nuklearereignissen" anzufi,igen. 

Artikel II 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Finanzen betraut. 
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ABSCHNITT III 

Artikel I 

Das Strahlenschutzgesetz, BGB\. Nr. 227/1969, 
wird wie folgt geändert: 

,,§ 38a. (1) Bis Zur Höhe der gemäß § 4 23 des 
Katas.trophenfondsgesetzes 1986 verfügbaren Mit­
tel wird zum Ausgleich von Härten nach Nukle­
arereignissen vom Bund ein finanzieller Beitrag 
unter folgenden Voraussetzungen gewährt: 

1. Die Schäden oder Vermögensnachteile müs­
sen durch behördliche Anordnungen gemäß 
§ 38 nach dem 30. April 1986 bei physischen 
oder juristischen Personen mit Ausnahme der 
Gebietskörperschaften; ab dem Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes, jedoch 
ausschließlich auf Grund von Anordnungen 
gemäß § 38, entstanden sein, die in unmittel­
barem Zusammenhang mit Weisungen des 
Bundesministers für Gesundheit und Umwelt­
schutz stehen. 

2. Zu den Schäden oder Vermögensnachteilen 
gemäß Z 1 zählen: 
a) Schäden', die durch die Vernichtung oder 

Beschlagnahme von Erzeugnissen entstan­
den sind. 

b) Schäden, die dadurch entstanden sind 
daß Erzeugnisse auf Grund behördliche: 
Anordnungen zur Gesundheitsvorsorge 
nicht in Verkehr gebracht werden durften· 
oder aus dem Verkehr gezogen werden 
mußten. ,_ . 

c) Vermögensnachteile, die dadurch entst~n­
den sind, daß Maßnahmen gesetzt werden 
mußten, um die Versorgung der Bevölke­
rU,ng mit lebensnotwendigen Nahrungs­
mitteln aufrechtzuhalten oder die durch 
entsprechende Entsorgungsmaßnahmen 
eingetreten sind. 

d) Vermögensnachteile, die mit der Versor­
gung der Bevölkerung mit lebensnotwen­
digen Nahrungsmitteln im Zusam~en­
hang stehen und im Zuge der Weiterverar­
beitung von nicht verkehrsfähig geworde­
nen Produkten entstanden sind. 

Schäden oder Vermögensnachteile, die über 
die in lit. abis d angeführten hinausgehen, 
oder Folgekosten werden nicht abgegolten. 

3. Bei der Beitragsleistung des Bundes ist von 
dem objektiv Zu ermittelnden gemeinen Wert 
einer Sache (Verkehrswert) oder dem tatsäch­
lich eingetretenen Vermögensnachteil auszu­
g~herr. Eine darüber hinausgehende Beitrags­
leistung des Bundes oder die Berücksichti­
gung finanzieller Folgeschäden ist ausge~ 
schlossen. Von dieser Bemessungsgrundlage 
ausgehend ist der Beitrag des Bundes mit 
7? vH zu pauschalieren. Entschädigungen, 
die der Antragsteller von welcher Stelle immer 
erhalten hat oder noch erhält, sind auf die 
pauschalierte Bundesleistung anzurechnen. 

(2) Bei Bedarf können auf die nach diesem Bun­
desgesetz zu erwartenden Beiträge des Bundes 
Vorschüsse geleistet werden. Dem Bund ist es vor­
be?alten, die widmungsgemäße Verwendung der 
Mittel zu überprüfen und diese bei widmungswidri­
ger Verwendung zurückzufordern. 

(3) Die Abwicklung der Beitragsleistung des 
Bundes hat im Rahmen der mittelbaren Bundesver­
waltung zu erfolgen. Dabei ist insbesondere auf die 
Vorgangsweise bei der Abwicklung von Schaden­
fällen nach Naturkatastrophen irri Sinne des Kata­
strophenfondsgesetzes 1986 Bedacht zu nehmen. 
Über das Ausmaß der Beitragsleistung des Bundes 
entscheidet im Einzelfall der Landeshauptmann 
endgültig. Ein ordentliches Rechtsmittel ist nicht 
zulässig. Der Bundesminister für Finanzen hat nach 
Anhörung der Länder durch Verordnung nähere 
Bestimmungen zu erlassen, die ua. die Art und 
Weise der Erhebung des Schadens oder des Vermö­
gensnachteiles, die Abwicklung der Beitragsleistung 
sowie das Ausmaß des finanziellen Beitrages für die 
jeweiligen Beitragsempfänger regeln. 

Artikel II 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz betraut. 
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